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Hallo Kreis Bielefeld-Halle,

das Jahr schreitet voran, noch wenige Wochen und die Silvester-Raketen geben auch wieder den Startschuss 
für die Rückrunde. Lasst uns nicht nur das Jahr ordentlich zu Ende bringen (z. B. Startgelder Kreiseinzelmeister-
schaften vollständig zahlen), sondern ein erfolgreiches Jahr 2020 planen.

Die ganzen Diskussionen um Strukturreformen, „Bielefelder System“, Veränderung der Wettbewerbe, fehlende 
Ehrenamtler etc. veranlassen mich Euch zwei Fragen mit in den Jahreswechsel  zu geben:

1. Qualität ist ohne Quantität nicht möglich.
Die Ergebnisse  unseres Kreises z. B. bei den Bezirksjugendmeisterschaften waren – sagen wir mal vor-
handen und deutlich ausbaufähig – was die Leistung der einzelnen Spieler natürlich nicht schmälern 
soll. Seit Jahren sinken die Spielerzahlen und so langsam ziehe ich Parallelen zu einer aussterbenden  
Sportart unseres Vereins. Warum haben so viele Vereine Angst vor vielen Mitgliedern?

2. Vereine können nichts
Ich gebe zu, diese Aussage ist etwas provokativ. Wenn ich mit Vereinen/Ehrenamtlern aber über neue 
Ideen etc. rede, ist die Liste des Nichtkönnens oft länger, als die Liste der Möglichkeiten. Wir wissen, 
keine Zeit für etwas zu haben – den Zeitbedarf hinterfragen wir aber nicht. Wir wissen, dass wir nie-
manden für die Aufgabe finden – fragen aber nicht einfach mal...
Verein(sleben) bedeutet, dass jeder seinen Teil für die Gemeinschaft beisteuert. Jeder weiß schnell, was
nicht geht – wie lautet die Antwort auf die Frage: Was geht? Die Bereitschaft zu ehrenamtlichen Enga-
gement soll so hoch wie lange nicht sein – warum profitieren „nur“ die Sportorganisationen nicht 
davon?

Wie immer wünsche ich allen viel Spaß beim Lesen und Diskutieren der folgenden Themen:

Kreiseinzelmeisterschaften

Bevor wir in die Zukunft blicken können, müssen wir leider noch mit der Vergangenheit aufräumen:

Nicht gezahlte Startgelder - Ordnungsstrafen

Der VfL Oldentrup hat mir am 30.10.2019 folgende Vereine gemeldet, die Ihre Startgelder nicht fristgerecht be-
zahlt haben:
TuS 08 Senne (EUR 9,00) TV Werther (EUR 193,00) TuS Eintracht Bielefeld (EUR 18,00)
Spvg. Heepen (EUR 54,00) BTG Bielefeld (EUR 33,00) und SV Ubbedissen (EUR 9,00)

Sofern nicht inzwischen erfolgt, fordere ich Euch auf, die letzten Zahlungen bis Montag 25.11.2019 zu voll-
ziehen. (Konto: VfL Oldentrup, IBAN: DE08 4805 0161 0014 4893 22)

Die Kreiskassenwartin wird die Vereine mit einer Ordnungsstrafe in Höhe von EUR 10,00 wegen Nichteinhal-
tung von Terminen in der nächsten Rechnung bedenken.

Ausrichtung 2020

Die SV Brackwede hat sich fristgerecht um die Ausrichtung im nächsten Jahr beworben und somit auch den Zu-
schlag erhalten. Vielen Dank an Thorsten List und sein Team für ihren Einsatz!



Veranstaltungen und Ausrichtersuche

Zur Erinnerung: Es gibt weitere Veranstaltungen in unserem Kreis zu vergeben:

Kreisentscheid der mini-Meisterschaften am 29.03.2020
Bezirksentscheid mini-Meisterschaften und Bezirkseinzelmeisterschaften 2021

Bewerbungen und gerne auch Interessenmeldungen für alle Veranstaltungen bitte an: marco.knapp@wttv.de. 
Soweit bis zum 15.12.2019 Bewerbungen bei mir vorliegen, erhalten die Kandidaten zeitnah eine Rückmeldung.

Veranstaltungen ausrichten bedeutet nicht nur arbeit oder Gelder für die Vereinskasse zu generieren. Ausrich-
tung bedeutet auch gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam etwas zu schaffen und dadurch den Zusammenhalt in 
der Abteilung/im Verein zu stärken.

Neues aus dem WTTV

Strukturreform
Neue Informationen gibt es noch nicht – aber es würde mich sehr freuen, wenn Ihr die Diskussion unterstützen 
würdet. Viele von Euch haben Meinungen, Ideen - auch Ängste und Sorgen – schreibt es mir bitte bis Weih-
nachten. Am letzten Wochenende des Jahres findet das nächste Treffen statt.

Neues vom „Bielefelder System“

Die Entwicklung von Michael Schrutek wird vom WTTV auf die Bundesebene getragen. Dieses wird aber bis zum
Frühjahr dauern. Es wird also wahrscheinlich in den nächsten Monaten etwas ruhig werden, aber nicht in Ver-
gessenheit geraten.

Dieses soll Euch natürlich nicht daran hindern, Freundschaftsspiele sowohl vereinsintern, als auch vereinsextern
zu organisieren und die Idee weiterhin zu testn. Allen viel Spaß dabei!

Kurzinfos aus den Ausschüssen

Jugendausschuss
- Es gibt Anfragen bgzl. einer Wiederbelebung des Nachwuchs-Cups zur Rückrunde. Wer wäre dabei? 

Eine gute Gelegenheit, Quantität in unsere Sportart zu bringen um künftig daraus Qualität zu kriegen!

- Der Bambini-Cup OWL ist terminiert. Welche Vereine möchten an einer gemeinsamen Vorbereitungs-
runde im neuen Jahr mitarbeiten?

Marco Knapp
Kreisvorsitzender
im WTTV-Kreis Bielefeld-Halle

Rechtsmittelbelehrung

Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel.

In einem ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen Stelle (z. B. beim Spielleiter oder beim Sportwart 
des Kreises), etwa per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige Sachverhalt und die dazu getroffene Entscheidung diskutiert, ge-
klärt und ein Einspruch ggf. vermieden werden. Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und der Dauer des Kontaktes hat dieser Wider-
spruch jedoch keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der nachgenannten Einspruchsfristen.

Einsprüche sind in Textform (§ 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV (RuVo)) innerhalb einer Frist von einer Woche 
nach Bekanntgabe der Entscheidung (§ 12 Abs. 2 Nr. 1, § 9 RuVo) an den Spruchausschuss des Bezirks OWL (Carsten Kucks, Fiegenburg-
weg 11, 32361 Pr. Oldendorf, Mobil 0151 52321806, E-Mail: ck@tt-mlk.de) zu richten.

Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB vertretungsberechtigten Personen bzw. die Genehmigung der nach ihrer Satzung ver-
tretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 Abs. 1 RuVo). Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 100,00 € zu zahlen, und zwar 
innerhalb der Einspruchsfrist (§ 15 RuVo). Die Bankverbindung lautet: WTTV Bezirk OWL, Sparkasse Gütersloh, IBAN: DE51 4785 0065 
0010 0088 38, BIC: WELADED1GTL. 
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